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Themen dieses BUZ aktuell : Die Bestrebungen der Zahnärztekammer Berlin, das Versorgungswerk der Berliner Zahnärzte in eine eigene 


             selbstständige Körperschaft zu überführen

Sehr geehrte Frau Kollegin,

Sehr geehrter Herr Kollege,

vor welchen neuen Herausforderungen steht das Versorgungswerk der Zahnärztekammer Berlin nach 40 jährigem Bestehen? Es muss seinen Mitgliedern bei Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen wie bisher

Altersrente,
Berufsunfähigkeitsrente,
Witwen- und Witwerrente sowie 
Halb- und Vollwaisenrente

gewähren. Das ist nicht neu.

Neu ist, dass der Gesetzgeber mit der 9. Änderung des Berliner Kammergesetzes für unselbständige Versorgungswerke ab einem bestimmten Zeitpunkt zwingend die Teilrechtsfähigkeit vorgeschrieben hat. Neu ist auch, dass er die Möglichkeit eröffnet hat, rechtlich selbständige Versorgungswerke einrichten zu können. Bislang ist unser Versorgungswerk unselbständig.

Was beinhaltet die Teilrechtsfähigkeit?

Sie beinhaltet vor allem, dass die Vermögensmassen von Kammer und Versorgungswerk mit Wirkung für das Außenverhältnis rechtlich getrennt werden. Damit sind gegenseitige Haftungsrisiken ausgeschlossen. Wer eine Forderung gegen die Zahnärztekammer hat, kann deswegen nicht mehr in das Vermögen des Versorgungswerks vollstrecken, wer eine Forderung gegen das Versorgungswerk hat, nicht mehr in das Vermögen die Zahnärztekammer. Deshalb soll die Versorgungseinrichtung im Rechtsverkehr auch unter ihrem Namen handeln, klagen und verklagt werden können. Sie wird dabei von zwei Mitgliedern des Verwaltungsausschusses vertreten.

Wann tritt nach der 9. Änderung des Berliner Kammergesetzes die Teilrechtsfähigkeit ein?

Sie tritt mit der ersten Wahl der Vertreterversammlung, spätestens aber sechs Monate nach Inkrafttreten der 9. Änderung des Berliner Kammergesetzes ein. Die 9. Änderung des Berliner Kammergesetzes ist am 24. Juni 2006 im Berliner Gesetz- und Verordnungsblatt veröffentlicht und damit verkündet worden. Sie ist am Tag nach der Veröffentlichung, also am 25. Juni 2006, in Kraft getreten.

Wenn die erste Wahl der Vertreterversammlung nicht vorher stattfindet, wird unser Versorgungswerk mit Ablauf des 25. Dezember 2006 automatisch teilrechtsfähig

Für Versorgungswerke, die innerhalb drei Monaten nach Inkrafttreten des Gesetzes beschließen, eine selbständige Versorgungseinrichtung zu schaffen, wird die Teilrechtsfähigkeit für den Fall des Misslingens der rechtzeitigen Umsetzung eines solchen Beschlusses weiter hinausgeschoben. Sie beginnt erst ein Jahr nach Inkrafttreten des Neunten Gesetzes zur Änderung des Berliner Kammergesetzes, also am 25. Juni 2007, wenn die Delegiertenversammlung der Kammer bis spätestens zum 25. September 2006 den Beschluss  gefasst hat, ein selbständiges Versorgungswerk einrichten zu wollen. (§ 4 b Absatz 16 Berliner Kammergesetz).

Bestehen verfassungsrechtliche Bedenken gegen die Teilrechtsfähigkeit?

Im Schreiben vom 21. August 2006 wird behauptet: „Ob bei einem Versorgungswerk über drei Bundesländer die Teilrechtsfähigkeit alle verfassungsrechtlichen Probleme hinsichtlich der Mitwirkung ausräumen kann, bleibt erheblich zu bezweifeln.“

Warum das erheblich zu bezweifeln sein soll, wird nicht gesagt. Es wird schlicht eine Behauptung aufgestellt. Die verfassungsrechtlichen Probleme sind aber bereits durch das Berliner Kammergesetz selbst ausgeräumt worden. Dort heißt es in 
§ 4b Absatz 4 schließlich nicht umsonst:

(4) Die Kammern können durch Anschlusssatzung, die von der Aufsichtsbehörde zu genehmigen ist, oder durch vom Land Berlin abzuschließenden Vertrag Angehörige anderer Kammern desselben Berufs mit Sitz in der Bundesrepublik Deutschland mit Zustimmung der anderen Kammern in ihre Versorgungseinrichtungen aufnehmen, sich einer anderen Versorgungseinrichtung desselben Berufs mit Sitz in der Bundesrepublik Deutschland anschließen oder zusammen mit anderen Versorgungseinrichtungen desselben Berufs eine gemeinsame unselbständige Versorgungseinrichtung schaffen. Die Beteiligung aller Mitglieder an den Organen der Versorgungseinrichtung muss entsprechend dem Anteil der Mitglieder der beteiligten Kammerbereiche an de Gesamtmitgliederzahl der Versorgungseinrichtung durch entsprechende Regelungen in der Anschlusssatzung oder in dem Vertrag sichergestellt sein. Der Anteil der Beteiligung ist zu Beginn des Anschlusses und dann jeweils am Anfang der Amtsperiode der Vertreterversammlung festzulegen. Die beteiligten Kammerbereiche müssen durch mindestens ein Mitglied in der Vertreterversammlung vertreten sein.

Das Gesetz selbst stellt damit die gleichberechtigte und demokratisch legitimierte Teilhabe der Mitglieder beteiligter Kammern anderer Länder sicher.

Damit ist den Bedenken des Bundesverfassungsgerichts völlig ausreichend Rechnung getragen. Der angeblich „wichtigste Grund“ für eine eigene Körperschaft erweist sich damit als nur vorgeschoben.

Der Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 8. März 2002, mit dem eine im Jahr 1996 eingereichte Verfassungsbeschwerde einer Brandenburger Kollegin nicht zur Entscheidung angenommen worden ist, hat denn auch keineswegs den im Schreiben vom 21. August 2006 behaupteten Inhalt.

Das Bundesverfassungsgericht hat nicht festgestellt, dass die direkte Wahl von Organmitgliedern für Mitglieder aller beteiligten Kammern möglich werden müsse. Es hat lediglich angemerkt, dass die Anschlusssatzung der Zahnärztekammer Brandenburg aus folgendem Grund als verfassungswidrig zu erachten ist.

Die wenigen in der Anschlusssatzung vorgesehenen Mitwirkungsrechte reichen nicht aus, um eine gleichberechtigte Teilhabe aller Pflichtmitglieder des Versorgungswerks an dessen Willensbildung sicherzustellen. Damit regelt die Anschlusssatzung nicht autonom eigene Angelegenheiten der Brandenburger Zahnärztekammer. Die Satzungsversammlung hat sich vielmehr ihres bestimmenden Einflusses auf die künftige Gestaltung des Versorgungswerks begeben, indem auf eine anteilige Mitwirkung, die freilich nur im Einvernehmen mit der aufnehmenden öffentlichrechtlichen Körperschaft hergestellt werden kann, von vornherein verzichtet wurde. Eine solche Anschlusssatzung überschreitet die verliehene Rechtsetzungsbefugnis (in diesem Sinne auch Hess. VGH, ESVGH 43, 283 <285>).“

Wie die Verfassungswidrigkeit dieser Anschlusssatzung zu beheben ist, hat das Bundesverfassungsgericht offen gelassen. Es hat keineswegs vorgeschrieben, wie die Mitwirkungsrechte gestaltet werden müssen, sondern nur festgestellt, dass sie in der seinerzeit zu beurteilenden Anschlusssatzung von Brandenburg nicht ausreichend waren.

Die Regelung in § 4b Absatz 4 des Berliner Kammergesetzes berücksichtigt die nötigen Mitwirkungsrechte Mitglieder auch anderer Kammern vor der Verfassung auch bei einer Teilrechtsfähigkeit völlig ausreichend.

Welche Argumente sprechen gegen eine Teilrechtsfähigkeit des Versorgungswerks?

Die im Schreiben des Versorgungswerks angeführten Bedenken sprechen jedenfalls nicht dagegen.

Was soll daran problematisch sein, dass die Vertreterversammlung des Versorgungswerks auch von Delegierten gewählt wird, die nicht dem jeweiligen Versorgungswerk angehören?

Es dürfte doch schon jetzt so sein, dass Delegierte, welche nicht Mitglieder des Versorgungswerks sind, die Vertreter des Versorgungswerks mitwählen. Und was soll daran problematisch sein, dass es in einer Kammer Delegierte gibt, die nicht dem Versorgungswerk dieser Kammer angehören?

Warum soll die „Kleinheit“ des obersten Organs des Versorgungswerks ein „großes Problem“ sein? Dass die vorgeblich „geschätzte Meinungsvielfalt“ in der Delegiertenversammlung des Versorgungswerks erhalten bleiben müsse, ist ein Argument, dass schon zur Satire reizt.

12 Personen können eine Institution mit Sicherheit effektiver überwachen als etwa 30 Personen aus vielleicht 7 verschiedenen Listen mit stundenlangem Diskussionsbedarf wegen der „geschätzte(n) Meinungsvielfalt“.

Dass verschiedene Satzungen, Wahl- und Geschäftsordnungen neu zu beschließen sind, gilt nicht nur für unselbständige Versorgungswerke, sondern in gleichem Maße für eigenständige. Das ist also auch kein tragfähiges Argument gegen ein unselbständiges Versorgungswerk mit Teilrechtsfähigkeit.

Welche Argumente sprechen für eine Teilrechtsfähigkeit des Versorgungswerks?

Die Trennung der Vermögensmassen ist absolut sinnvoll. Das Vermögen des Versorgungswerks, welches zur Sicherung der Rentenversprechen gebildet wurde, ist grundsätzlich von der Haftungsmasse der Kammer ausgeschlossen. (vgl. Haftungsrisiken nach dem Arzneimittelgesetz für Ärzte - Info-Brief Nr. 11 der Berliner Ärzteversorgung vom August 2005)

Die Möglichkeit der Einrichtung der Teilrechtsfähigkeit war den Mitgliedern des Satzungsausschusses im Juni 2002 schlicht noch nicht bekannt. Die Berufung auf den Beschluss vom Juni 2002 lässt die geänderte Rechtslage völlig außer Acht.

Welche Argumente sprechen für ein rechtlich selbständiges Versorgungswerk?

Ein rechtlich völlig selbständiges Versorgungswerk führt zu einem nahezu identischen Ergebnis – mit Ausnahme eines erheblich höheren Aufwandes und erheblich höherer Kosten.

Das Abgeordnetenhaus muss erst ein Gesetz darüber beschließen, wie die Neugründung oder Umwandlung eines unselbständigen Versorgungswerks in eine eigenständige Körperschaft erfolgen soll. Dieses Gesetz bestimmt das Abgeordnetenhaus kraft eigener Machtvollkommenheit. Man wird möglicherweise Anregungen der Zahnärztekammer berücksichtigen, aber alle Vorgaben hierzu erfolgen letzen Endes durch den Gesetzgeber. Wie ein solches Gesetz aussehen wird, ist noch unbekannt. Es muss nicht, aber es kann Fallstricke haben, an welche man jetzt noch nicht denkt. Bei der Teilrechtsfähigkeit jetzt weiß man bereits jetzt genau, woran man ist.

Die erheblich höheren Kosten fallen nicht nur für die größere Anzahl der Vertreter an, auch wenn diese ehrenamtlich arbeiten sollen, da Ehrenämter bekanntlich mit den zugesprochenen Aufwandsentschädigungen erträglicher gestaltet werden. Es ist ein Unterschied, ob Aufwandsentschädigungen und Reisekosten für 12 Vertreter zu zahlen sind oder für mehr als das Doppelte. Darüber hinaus ist davon auszugehen, dass der 1. Vorsitzende des Vorstandes eines Versorgungswerks erfahrungsgemäß anders zu honorieren ist als der Leiter einer Untergliederung der Zahnärztekammer. Dies gilt natürlich auch für Aufwandsentschädigungen. Gerade in Zeiten zunehmender Mittelverknappung sollte das Prinzip der sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung wieder im Vordergrund stehen.

Die Umwandlung des Versorgungswerks im Wege der Gesamtrechtsnachfolge kann zwar durch Gesetz bewerkstelligt werden. Es wird aber vom Gesetzestext abhängen, ob und in welchem Umfang angesichts des vorhandenen Vermögens dabei Kosten für beurkundungspflichtige Vorgänge in nicht unerheblicher Höhe anfallen.

Schließlich wird man nicht außer Acht lassen dürfen, dass die staatlichen Rentenversicherungsträger schon jetzt Begehrlichkeiten im Hinblick auf die berufsständischen Versorgungswerke zeigen. Sollten Angriffe von dieser Seite aus erfolgen, würde die Zahnärztekammer mangels eigener Betroffenheit allenfalls noch Solidaradressen abgeben, aber nicht mehr selbst in die Abwehrschlacht ziehen können. Ein unselbständiges Versorgungswerk bleibt trotz Trennung der Vermögensmassen Bestandteil der Kammer, bei dem sich jeglicher Angriff von dieser Seite aus automatisch als Eingriff in die Autonomie der Kammer und eine verfassungsrechtlich problematische Gefährdung der Bestandsgarantie darstellen würde.

Mit freundlichen und kollegialen Grüßen

für den Vorstand von BUZ e.V.

Dr. H. Dohmeier-de Haan

